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Naumburg aus dem Jahre 1033 besagt es das Recht der 
Kaufleute des Reiches, die allgemeine Handelsfreiheit. 
Heinrich IV. weist die freie Uebergabe Ottos von Nord­
heim mit den Worten zurück: ‘Ipsum . .  iam pridem 
deditionis iure in potestatem regiam cessisse, nec eo 
obiecto quondam crimine adhuc ita purgatum, ut sui vel 
suarum rerum iure gentium traditionem ullam 
liberam haberet’. Anderseits freilich kommt der Aus­
druck bei Lampert von Hersfeld und Rahewin in einem 
Sinne vor, der einem Bestandteil des modernen Völker­
rechtes entspricht, indem die Unverletzlichkeit der Ge­
sandten auf das ‘ins gentium’ begründet wird. Die 
letztere Bedeutung kann ‘ins gentium’ in der Vita Arnoldi 
wegen des ganz klaren Sinnes des Satzes nicht haben, 
aber aus demselben Grunde ebensowenig unser Völkerrecht 
bedeuten, das erst durch Hugo Grotius Begriff und Um­
fang erhielt5. K. Zeumer hat das Wort vorsichtigerweise 
unübersetzt gelassen. Will man dennoch eine Ueber­
setzung versuchen, so kann man ‘sicut ins gentium habet’ 
vielleicht wiedergeben mit den Worten ‘nach gemeinem 
(Städte- und Ministerialen-) Recht’. Der Verfasser will 
wohl nur sagen, dass dem Bischof nichts anderes übrig 
blieb, als seine Forderung auf das gemeine, bei allen 
Völkern herrschende Recht zu gründen, das dem Herrn 
gestattet, in besonderer Notlage eine Steuer in Form einer 
Bede (petitio) den Untertanen aufzuerlegen. Dem Bischof 
fehlte nämlich sonst jede Handhabe, da die Steuergesetz­
gebung noch unentwickelt war, und die Mainzer sich auf 
ein Privileg Adalberts I. berufen konnten, das ihnen für 
gewisse Fälle Steuerfreiheit verhiess.
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Die Begründung ‘sicut ius gentium habet’ verrät 
daher keineswegs moderne Anschauungen. Denn auch in 
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